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1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Westerauer Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird gemäß § 5 

ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) 

verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der JA der Westerauer Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 wurde im Februar 2024 und für das 

Haushaltsjahr 2023 im Oktober 2024 vom Bürgermeister unterzeichnet. 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den JA und den Lage-

bericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 

beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen durch-

geführt. Die nicht geprüften wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht aufgeführt. 

Die Prüfung der JA und der zugehörigen Lageberichte ist in der Zeit von Oktober 2024 bis Februar 

2025 durch das RPA erfolgt.  
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2 Vorjahre 

Der JA 2021 wurde am 25.01.2024 von der Bürgerschaft beschlossen.1 

Tabelle 1: Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2010-2021 

Zweckrücklage 

und freie Rücklage 

Die Zweckrücklage 

und die freie Rück-

lage sind der 

Kontenart 203 

Ergebnisrücklage 

zuzuordnen. 

Die Verwaltung teilt 

diese Auffassung. 

Zum JA 2023 erfolgte die Um-

gliederung der Zweck- und der 

freien Rücklage (siehe Tz. 5.1.3). 

JA 2013 

Aufwendungen 

Sach- und Dienst-

leistungen 

Die Bewirtschaf-

tung durch den 

Bereich Stadtwald 

in 2012 + 2013 war 

defizitär. 

Eine Lösung wird ange-

strebt. Die Kündigung 

des Dienstleistungs-

vertrages erfolgte zu-

nächst zum 

31.12.2020. 

Der Vertrag wurde bis zum 

31.12.2022 verlängert. Es 

besteht Übereinstimmung 

darin, dass der Vertrag bis zur 

endgültigen Regelung fortge-

setzt wird. Es wird eine Weiter-

bewirtschaftung durch den 

Bereich Stadtwald angestrebt. 

Als Vertragsgrundlage werden 

Inventurdaten benötigt, siehe 

unten. 

JA 2014 

Inventur 2014 2013/2014 fand 

eine Forstinventur 

statt. Das Ergebnis 

wurde im Lage-

bericht nicht 

berücksichtigt. 

Für die Zukunft ist die 

Aufnahme der Ergeb-

nisse der aktuellsten 

Inventur im Lage-

bericht vorgesehen. 

Die aktuelle Aufnahme des 

Waldbestandes ist abge-

schlossen, siehe Tz. 5.5. 

 

  

                                                      

1 Vgl. VO/2023/12801. 
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3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Der 

Haushaltsplan 2022 für die Westerauer Stiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 

30.09.2021 beschlossen2 und dem Innenministerium vorgelegt. Über den Haushaltsplan 2023 

beschloss die Bürgerschaft am 29.09.20223, die Vorlage beim Innenministerium erfolgte gemein-

sam mit dem städtischen Haushalt. 

 

4 Jahresabschluss 2022 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt.  

4.1 Bilanz 2022 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig, formell gibt es jedoch beim Eigenkapital Abweichungen vom 

Muster zu § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik). Die Gliederungs-

nummern 1.01, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den VV-Kontenrahmen 

nicht enthalten. Die freie und die Zweckrücklage sind der Kontenart 203 Ergebnisrücklage zuzu-

ordnen. Dies erfolgte zum JA 2023 (siehe auch Tz. 5.1 und 5.1.3). 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres (VJ) überein. Der Jahresfehlbetrag 

(- 4 TEUR) stimmt mit der Ergebnisrechnung und die liquiden Mittel stimmen mit der Finanz-

rechnung überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, 

Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

Laut Anhang wurde eine körperliche Inventur zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 durchgeführt 

(siehe Tz. 5.1). Da die letzte Inventur 2019 erfolgte, wäre diese bereits zum JA 2022 erforderlich 

gewesen (Erläuterungen zu § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik).  

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2022 geprüft 

wurden, sind: 

 Wald, Forsten, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung und 

 Stiftungskapital. 

  

                                                      

2 Vgl. VO/2021/10278. 

3 Vgl. VO/2022/11262. 
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 Liquide Mittel 

Liquide Mittel 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

KGr 18 183.987 EUR +11.972 EUR 195.959 EUR 

Es bestanden zum Bilanzstichtag im Wesentlichen ein Geschäftskonto mit einem Bestand von 

75 TEUR sowie zwei Termingeldkonten „Wachstums-Sparen“ über je 60 TEUR. Die Werte wurden 

durch Kontoauszüge belegt, erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen. 

 Sonstige Verbindlichkeiten 

Sonstige Verbindlich-

keiten 

31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

KGr. 37 11.387 EUR +16.246 EUR 27.633 EUR 

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die Jahresabrechnung für die Bewirtschaf-

tung der Stiftungswälder durch den Stadtwald in Höhe von 18 TEUR und noch einen offenen 

Betrag für das VJ (6 TEUR). Des Weiteren handelt es sich um Kostenerstattung an den Bereich Wirt-

schaft und Liegenschaften in Höhe von 4 TEUR für Personal und interne Leistungen. Der Anstieg 

der Verbindlichkeiten beruht hauptsächlich auf der nachträglichen Buchung der 6 TEUR aus der 

Stadtwaldrechnung für das Jahr 2021 (siehe auch Tz. 4.2). 

Den Verbindlichkeiten stehen Forderungen der HL in gleicher Höhe gegenüber. Die Verbindlich-

keiten sind im Verbindlichkeitenspiegel korrekt abgebildet. 

4.2 Ergebnisrechnung 2022 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen 

nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Die 

Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen Plan-

ansätze sind richtig dargestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem Finanz-

buchhaltungssystem überprüft. 

Die Westerauer Stiftung erzielte 2022 einen Jahresfehlbetrag von 4 TEUR. Dieser soll laut Anhang 

nach Beschlussfassung der Bürgerschaft aus der freien Rücklage entnommen werden. Im JA 2023 

wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen, siehe Tz. 5.2. 

Die geprüfte Position der Ergebnisrechnung wird im Folgenden erläutert. Eine weitere wesentliche 

Position der Ergebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

2022 geprüft wurde, waren die privatrechtlichen Leistungsentgelte. 
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

Aufwendungen für Sach- 

und Dienstleistungen 

Ergebnis 2021 Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 2022 

KGr. 52 -9.042 EUR -19.000 EUR -24.724 EUR 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden hauptsächlich auf dem Konto 5221 

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gebucht (24 TEUR). Verursacht wurden sie 

durch die Waldbewirtschaftung 2022 (18 TEUR) und durch einen Restbetrag für Waldbewirt-

schaftung aus 2021 (6 TEUR). 

Der Stadtwald hatte für 2022 ein positives Betriebsergebnis erwirtschaftet, welches allerdings 

durch den nachträglichen Aufwand für 2021 fast aufgezehrt wurde. Ohne diesen falsch periodi-

sierten Aufwand hätte die Westerauer Stiftung 2022 insgesamt nicht mit einem Defizit abge-

schlossen. (2021 wäre unter Berücksichtigung des vollen Aufwands trotzdem noch ein Jahresüber-

schuss von 6 TEUR verblieben.) 

Der fortgeschriebene Planansatz wurde überschritten. Im Anhang wird eine überplanmäßige Auf-

wendung, die erst bei der Aufstellung des JA festgestellt werden konnte und nicht zu AZ führte, 

gemäß § 82 Abs. 5 GO in Höhe von 6 TEUR aufgeführt und mit einem offenen Rechnungsbetrag 

für die Aufwendungen des Stadtwaldes aus 2021 begründet. Der offene Betrag ist allerdings seit 

der Abrechnung im Januar 2022 bekannt und führte zu einer AZ vom Geschäftskonto der Stiftung 

an die HL. Die Voraussetzungen des § 82 Abs. 5 GO lagen demnach nicht vor. Der Haushaltsplan 

wurde nicht eingehalten. 

Die Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen sind mit 8.983 EUR deutlich niedriger als die 

Aufwendungen. Die Differenz ist ebenfalls in der Bewirtschaftung des Stiftungswaldes begründet. 

Die Schlussrechnungen werden jeweils erst im Folgejahr bezahlt, so dass 2022 nur ein Teil der 

Schlussrechnung 2021 ausgezahlt wurde. Die ausstehenden AZ finden sich bei den sonstigen Ver-

bindlichkeiten, s. Tz. 4.1.3. 

4.3 Finanzrechnung 2022 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen Planansätze und die 

Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanz-

buchhaltungssystem überein.  

Neben der bereits mit der Ergebnisrechnung geprüften Position ergaben sich keine wesentlichen 

Positionen. 

4.4 Anhang 2022 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA, er enthält die nach § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik 

erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern.  
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Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass 

der JA ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird 

erläutert, dass der in der Finanzrechnung nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel 

(60 TEUR) keine inhaltliche Relevanz hat. 

4.5 Lagebericht zum JA 2022 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser gibt einen Über-

blick über die wichtigsten Ergebnisse des JA. Zur Darstellung des Waldvermögens siehe Tz. 5.5. 

 

5 Jahresabschluss 2023 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt.  

5.1 Bilanz 2023 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Der Jahresüberschuss 

(9 TEUR) stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung 

überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, 

Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig, formell gibt es jedoch beim Eigenkapital Abweichungen vom 

Muster zu § 48 GemHVO-Doppik. Die Kontenart 200 existiert in den VV-Kontenrahmen nicht. Die 

freie und die Zweckrücklage wurden 2023 der Kontenart 203 Ergebnisrücklage zugeordnet. Das 

Stiftungskapital wird jedoch weiter unter dem Konto 2009000 ausgewiesen. Das RPA empfiehlt die 

Verwendung eines Kontos der Kontenart 201 Allgemeine Rücklage. Die allgemeine Rücklage soll 

ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unter-

liegen.4 

Laut Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung der JA 2022 und 2023 der Stiftung Vereinigte 

Testamente5 habe sich die HL bewusst dazu entschieden, das Stiftungskapital gesondert auszu-

weisen. Das Stiftungskapital im engeren Sinne unterliege einem besonderen Schutz. Die Ein-

haltung der Pflicht zur Kapitalerhaltung müsse nach außen dokumentiert werden durch einen 

gesonderten Ausweis in der Bilanz. Es sei sich für eine von den VV-Kontenrahmen abweichende 

Gliederung des Eigenkapitals entschieden worden, da diese kein Stiftungskapital kennten. 

Gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik dürfen neue Posten hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt 

nicht von einem vorgeschriebenen Posten erfasst wird. Dies ist im Anhang anzugeben.  

2023 wurde eine Folgeinventur durchgeführt. Das Anlagegut Waldaufwuchs (Buchwert 781 TEUR) 

wurde allerdings nicht auf der Inventarliste bestätigt. Auf Nachfrage der Stiftungsverwaltung hat 

                                                      

4 Vgl. Erläuterungen zur GemHVO-Doppik, 20.12.2018, § 25 Rücklagen. 

5 Vgl. Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung vom 25.03.2025, VO/2025/14153. 
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der Stadtwald zwar bestätigt, dass die Baumbestände weiterhin vorhanden seien und der Auf-

wuchs nicht durch Naturereignisse dauerhaft beschädigt sei. Inventurdaten des Waldes wurden 

allerdings damals für frühestens im Frühjahr 2024 in Aussicht gestellt. Im Lagebericht wurden die 

Inventurdaten für Ende 2024 angekündigt, siehe auch Tz. 5.5. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2023 geprüft wur-

den, waren 

 Wald, Forsten, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung und 

 Stiftungskapital. 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 

Privatrechtliche 

Forderungen aus 

Dienstleistungen 

Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

Kontenart 171 0 EUR + 19.225 EUR 19.225 EUR 

Die privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen stiegen 2023 von 0 auf 19 TEUR an. 

Bei den offenen Forderungen handelt es sich um Forderungen aus zwei Holzverkäufen. Der Verkauf 

erfolgte erst im Dezember 2023, der Ausgleich erfolgte im Januar 2024. 

 Liquide Mittel 

Liquide Mittel 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

KGr 18 195.959 EUR -17.745 EUR 178.214 EUR 

Die liquiden Mittel bestanden im Wesentlichen aus zwei Spareinlagen über je 60 TEUR und einem 

neuen Tagesgeldkonto (55 TEUR). Die Salden wurden durch Kontoauszüge belegt und erhebliche 

Kontobewegungen auf dem Geschäftskonto wurden nachvollzogen. 
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 Ergebnisrücklage 

Rücklagen Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

Konto 2009010 

Freie Rücklage 

11.302 EUR - 11.302 EUR 0 EUR 

Konto 2009020 

Zweckrücklage 

21.607 EUR - 21.607 EUR 0 EUR 

Kontenart 203 

Ergebnisrücklage 

0 EUR + 32.909 EUR 32.909 EUR 

Die freie und die Zweckrücklage wurden in die korrekte Kontenart 203 Ergebnisrücklage umge-

bucht. Der geänderte Ausweis wird im Anhang beschrieben und der Stand der Rücklagen mit 

11 TEUR in der freien und 22 TEUR in der Zweckrücklage benannt. 

5.2 Ergebnisrechnung 2023 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und dem zuge-

hörigen Muster. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig und stimmte mit den Zahlen aus 

dem Finanzbuchhaltungssystem überein. Die Vorjahreszahlen sind richtig angegeben und die fort-

geschriebenen Planansätze sind korrekt dargestellt. 

Die Westerauer Stiftung erzielte einen Jahresüberschuss von 9 TEUR, welcher laut Anhang nach 

Beschlussfassung der Bürgerschaft anteilig der freien und der Zweckrücklage zugeführt werden 

soll. Das RPA weist auf § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik hin, dass nur Jahresüberschüsse, die nicht 

zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnisrücklage 

zuzuführen sind. 

Auf eine systematische Prüfung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung wurde für den JA 2023 

verzichtet. 

5.3 Finanzrechnung 2013 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Der End-

bestand der liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal 

und rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungs-

system überein. 

Für den JA wesentliche Positionen sind in der Finanzrechnung nicht enthalten. 
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5.4 Anhang 2023 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA und enthält die nach § 51 GemHVO-Doppik 

erforderlichen Angaben. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass 

der JA ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird 

erläutert, dass der nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel (60 TEUR) in der 

Finanzrechnung keine inhaltliche Relevanz hat. 

5.5 Lagebericht zum JA 2023 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 10.10.2024 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 

Im Lagebericht wird zutreffend darauf hingewiesen, dass die Leistungsfähigkeit der Stiftung 

nahezu ausschließlich durch die Waldbewirtschaftung bestimmt wird. Laut Lagebericht sei 

zukünftig eine Verpachtung an den Stadtwald geplant. Für die Ermittlung einer marktüblichen 

Pacht seien jedoch aktuelle Inventurdaten erforderlich, die erst für Ende 2024 avisiert seien. 

(Anmerkung: Laut Lagebericht zum JA 2023 der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster wurden die 

Daten für das Frühjahr 2025 angekündigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes lagen die 

Daten der Stiftungsverwaltung noch nicht vor.) 

Auch für eine Darstellung der Vermögenslage im Lagebericht wären aktuellere Inventurdaten 

erforderlich. Der Bilanzwert basiert auf Daten der Forsteinrichtung von 2005.6 Die Daten der Forst-

einrichtung 2014 sind nie in die Lageberichte eingeflossen. Das RPA erwartet, dass die Forst-

einrichtung 2024 im Lagebericht zum JA 2024 Berücksichtigung findet, um die Vermögenslage der 

Stiftung ausreichend darzustellen.  

 

6 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Ver-

mögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes). Im Lagebericht wird 

der Vermögenserhalt damit belegt, dass das Stiftungskapital nicht geschmälert wurde.  

Die Stiftung erfüllt ihren Stiftungszweck (die Gewährung von Altersbeihilfen an bedürftige 

Personen und die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an bedürftige und begabte Studierende) 

über die Ausschüttung von Vermögenserträgen. 2022 wurden keine Mittel für den Stiftungszweck 

ausgeschüttet. 2023 wurden zwei Stipendien in Höhe von je 1 TEUR an Studierende der Musik-

hochschule Lübeck vergeben. 

Eine Ausnahme vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung stellt die steuerrechtlich unschäd-

liche Bildung von Rücklagen nach § 62 Abs. 1 AO dar. Die Zweckrücklage dient gemäß der Steuer-

erklärung für die Jahre 2020 bis 2022 der Studierendenförderung. 

                                                      

6 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2014 der Westerauer Stiftung Tz. 2.5 vom 21.07.2021, VO/2021/10396. 
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Tabelle 2: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

Anfangs-

stand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

2014 1.241 0 1.580 2.821 2.849 0 2.370 5.219 

2015 2.841 0 1.335 4.157 5.219 0 2.003 7.222 

2016 4.157 0 0 4.157 7.222 0 0 7.222 

2017 4.157 0 0 4.157 7.222 0 0 7.222 

2018 4.157 0 923 5.080 7.222 0 1.847 9.069 

2019 5.080 4 0 5.076 9.069 0 0 9.069 

2020 5.076 0 2.064 7.140 9.069 0 4.127 13.196 

2021 7.140 43 199 7.296 13.196 0 397 13.593 

2022 7.296 0 4.006 11.302 13.593 0 8.014 21.607 

2023 11.302 0 0 11.302 21.607 0 0 21.607 

 

7 Zusammenfassung 

Die Westerauer Stiftung schloss 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von -4 TEUR und 2023 mit einem 

Jahresüberschuss von 9 TEUR ab. 

Der Haushaltsplan wurde 2022 durch eine Überschreitung bei den Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen nicht eingehalten. 

Seit dem Bericht zum JA 2014 weist das RPA darauf hin, dass im Lagebericht nicht auf die Wert-

entwicklung des Waldes eingegangen wird und damit die tatsächlichen Vermögensverhältnisse der 

Stiftung nicht ausreichend dargestellt werden. Abgesehen davon vermitteln die JA 2022 und 2023 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Westerauer Stiftung. 

Die Prüfung des Erhalts des Stiftungsvermögens und der Mittelverwendung ergab keine Ein-

wendungen. 

Auf die Durchführung eines Schlussgespräches wurde durch den Bereich Haushalt und Steuerung 

verzichtet. Es steht der Verwaltung frei, eine Stellungnahme zu dem Bericht abzugeben. Das Ergebnis der 

Prüfung wird voraussichtlich am 02.07.2025 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Vorbereitung der 

Beschlussfassung über den JA vorgestellt. 
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